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HEUTE 

TRAGEN WL-t 

EINEN SCHWARZEN SARG 

DURCH ZUERICII ! 

Wer ist Felix Ziegler? 

t" 
\ 

... .. 

- denn Felix Ziegler muss seine 
zweimonatige Freiheitsstrafe antreten. 

Er ist der geachtete und beliebte Lehrer einer Gesamtschule in Wila, Vater von 
3 Kindern. In seinem !)orf arbeitet er als Prasident der Krankenfürsorge, im 
Vorstand der :?emeinnützigen Gcsellschaft, als Mitglied der Kirchenpflege, als 
Vorunterrichtsleiter und in der :?euerwehr. 

Weshalb' wird Felix Ziegler ins Ge fãngnis gesteckt? 

Ist e r ein Dieb, ein Betrüger, ein Verkehrssünder oder gar ein Unzüchtler? 

Aus Gewissensgründen hat Felb: Ziegler den Militãrdienst verweigert, nt:!.chdem 
er RS und sechs WI<'s absolviert hatte. 

Er glaubt, dass d as Hungerproblem heute viel bedrohlicher ist als di e militãri
sche Kriegsgefcllr. Deshalb sollen wir gegen Hunger, Xrankheit und Arbeitslo
sigkeit kampfen. Dann gibt es weniger :>chw~re Konflikte und die Kriegsgefahr 
ist geringer. Somit brauchen wir wcniger Waffen und wcniger Geld für Panzer, 
Mirages·und Atomwaffen. Kriege losen ohnehin ke5.ne Probleme mehr. Dn.s 
sieht heute jeder mit gesundem IV_cnschenverstand 2.m Beinpiel Vietnam ein. 
Selbst der ame·rikanische Verteidigungsminhter kann die Verantwortung nicht 
mehr tragen und tritt zu:.~ü~k. Fc:ii::c Ziegbr lcg:e seü-:3 Ansichten in einem 
mehrseitigen Brief n~eder. (Auf ·,/unsch als Verviclfaltigung erhaltlich beim 
Informationszcntrum für Abrüstung ".Jnd Interna'·ion2.le Zusammenarbeit, Post
fach 101, 8048 Züri.ch) . 

Ueber seine Auffassungcn kann man v_crschicdencr Meinung sein. Aber gehort 
ein anerkannter Lehrer, Fc.milicnvatcr und nktiv Uitiger Staatsbürger ins Ge
fangnis , nur weil er eine von dcr IV ehrhcit r..bwcichende Meinung vertritt und ihr 
entsprechend auch lcbt? Ist 3S in Crd1:ung, dass er wie :<riminelle, Asoziale 
und Rücksichtslose in eine Ze:lle eingesperrt wi:;:-d? 

F e l i x Z i e g l e r s t e h t f .ür s e i n e U e b e r z e u g u n g a u e h d u r e h 

Taten ein : 

Er leistete über 1200 frciw.illige und praktisch unbezahlte Arbcitsdiensttage in 
der Schweiz und im Au::;lanct In Griechenland war Felix Zieglcr über zwei Jahre 
lang Leiter eines :Corfentwicklungsprojektes. 1966 leitetc er den Modell- Zivil
dienst- YIK in Albincn. FelL'( Ziegler iGt I rasident der Schweizerischen Verei
nigung für internationalen Zivildienst, die 1967 nicht weniger als 38 freiwilligc 
Arbeitsdi~nste zugunsten von Bergbauern: geschadigten I<indern und andern 
benachteiligten Menschengruppen durchführte. 

Das Divisionsgcricht 11 selbst bemerktc zur Pe:J;"SOn von Fclix Ziegler : "Das 
Verschulden des Angeklagten ist nicht als leicht zu wertcn . .. Strafmüdernd 
fallt der ausgezeichnete zivile Leumund des Angeklô.gten in Betracht, sowie der 
Umstand, dass e r durch seine bisherige Zivildienstleistung tatig bewiesen ha~. 
dass e r s ich vor einem beschwerlichen Alternai:ivdienst nicht scheut. In Würdi
gung aller UmeUinde erachtet das 8Gricht eine Strafe von 2 Monaten Gefangnis 
als angemessen. 11 

Die Urteilsbegründung hãlt fest , dass F . Ziegler sich ausserhalb der natior 
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Gemeinschaft Gtelle. Das Gericht wird doch wohl nicht der Auffassung sein, 
dass er sich auch ausserhalb die menschliche Gemeinschaft stelle. 

Wir teilen den Standpunkt des :::ierichtes in keiner ',:\le ise. E in Mann wie Felix 
Ziegler gehort nicht e inen einzigen Tag ins Gefãngnis! vlir müssen e ndlich 
eine bessere, einem freiheitlich~n r.echtsstaat angemessene llisung finden. 
Wir leben in der Schweiz und nicht in Griechenland ode r Spanien! Ceshalb 
protestieren wir gegen die Verurteilung von ?elix Ziegler, und deshalb tra
gen wir den Sarg zur Staatsanwaltschaft. Solange Militãrdienstverweigerer 
aus Gewissznsgründen verurteilt werden, sind wichtige Werte wie Freiheit, 
Toleranz und Ge rechtigkeit in Gefahr! Seit 1903 fordern wir einen, in den 
Anforderungen gleichwertigen Zivildienst, seit 65 Jahren werden bei uns 
wertvolle Menschen wegen einem 3ewissensentscheid ins 8efãlgnis gesperrt. 
1967 beschlossen die eidgenossischen Rate eine Revision des lV_ ilitãrstrafge 
setzes : .R.ückfãllige Militãrdienstverweigerer sollen nicht mehr verschãrfte 
Strafmasse erhalten. R.eligiose (und ethische) Militãrdienstverweigerer sollen 
nicht mehr zu Gefãngnis, sondern zu IIaft verurteilt werden, damit sie tags
über im Spitaldienst eingesetzt we rden konnen. 

W arum mu ss Felix Ziegler trotzdem in s 8efãngnis ? 

Felix Ziegler beruft sich bei seiner Militãrdienstverweigerung auf seine Ver
antwortung vor Gott, auf die von ihm gebotene Nãchsten- und Feindesliebe. 
Die Bevolkerung von Wila wãhlte ihn in die Kirche npflege. Nach unserer 
laienhaften Meinung handelt es sich be i Felix Ziegler um e inen religiosen 
Militãrdienstverweige rer. Anderer Auffassllng ist das Divisionsgericht 11: 
"Im vorliegenden Fali hat das :::iericht den Eindruck gcwonnen, dass der An
geklagte in e rster Linie aus humanitãren und ethische n 8ründen den Militãr
dienst verwcigert . Es ist dem Angeklagten zuzubillige n, dass religiose Gründc 
für seine E instellung mitbestimmend s ind, massgebend sind je doch vor allem 
Gewissensgründe. " 

Ciese Interpretation entspricht nicht dem Willen des Gesetzgebers. Die Mili
tãrjustiz setzt sich über das ::: arlament hinweg, sowie auch schon andere Mi
litãrkreise das Parlament ignorie rt ode r sich darüber sogar lustig gemacht 
haben ( IV~irage-Affãre) . 

l E in 3ericht, das sich anmasst, über die religiosen Motive 
l e ines Ange klagten zu urteile n und das im Zweifelsfalle 
l nicht zugunsten des Angeklagten entscheidet, weicht von 
l der Rechtsstaatlichkeit ab und befindet sich auf dem Weg 
l zur totalitãren Rechtssprechung. 

Es fehlt nur noch der Schauprozess! 

Auf diese Entwicklung weist unser Sarg hin. 

C ie 11 lnternationale de r Kriegsdienstgegner", Gruppe Zürich, lãdt Sympathi
santen, Skeptiker und Gegner zu e iner Aussprache ein. 

Thema: 

Donnerstag, 4. Januar 1968, 20. 00 Uhr, 

Saal de r Gartenhofstrasse 7, 8004 Zürich 

G e h e n w i r i n d e r S e h w e i z e i n e r n e u e n :' r i e g s p s y e h o s e 

entgegen ? 

I~K. F appelstrasse 8, 8055 Zürich 


